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Nach dem Bau der neuen Wettsteinbrücke erhielt der Kanton einen der vier Basilisken, die 
ursprünglich an beiden Brückenköpfen standen zum Geschenk. Seither steht dieser Basilisk 
– zur Freude vieler Passanten - oben an der Wettsteinbrücke. Ein weiterer soll auch bald 
wieder im Kanton, der Öffentlichkeit zugänglich, aufgestellt werden. Der Eigentümer des drit-
ten Basilisken soll bereit sein, das Monument, das zurzeit in der Innerschweiz an einem 
Seeufer steht, dem Kanton Basel-Stadt zu überlassen.  

Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung der Frage, ob dieser Basilisk nicht erworben, 
restauriert und z.B. am Kleinbasler Brückenkopf platziert werden könnte. Denkbar wäre auch 
ein anderer Standort im Kanton, der öffentlich zugänglich ist, z.B. am Eingang der Gel-
lertstrasse oder im Margarethen-Park. 

Patricia von Falkenstein 


